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gegen die Krise
Internationaler Mieterschutz
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Mietpreisbremse
muss jetzt kommen!



Es gibt viele gute Gründe, 
jetzt Mitglied zu werden.

Rechtsberatung in Miet- und Wohnrechtsfragen
Rückforderung von überhöhten Miet- und 
Betriebskosten, illegalen Ablösen und Kautionen
Beistellung von JuristInnen bei 
Mietrechtsstreitigkeiten
Beratung und Hilfe bei Mietzinserhöhungen
Überprüfung von Maklerprovisionen
Mietvertragsberatung
Hilfreiche Online-Serviceswww.mietervereinigung.at
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Zur besseren Lesbarkeit werden in FAIR WOHNEN 
personenbezogene Bezeichnungen, die sich zugleich 
auf Männer und Frauen beziehen, in der im Deutschen 
üblichen männlichen Form angeführt, also z. B. 
»Mieter« statt »MieterInnen« oder »Mieterinnen und 
Mieter«. Dies soll jedoch keinesfalls eine Geschlechter-
diskriminierung oder eine Verletzung des Gleichheits-
grundsatzes zum Ausdruck bringen.

Liebe Leserin, lieber Leser,
in der September-Ausgabe von Fair Wohnen 
schrieb ich an dieser Stelle: wenn nichts wei-
ter geschieht, werden im November die Kate-
goriemieten zum bereits dritten Mal in diesem 
Jahr erhöht und ein durchschnittlicher Mie-
ter-Haushalt muss Mehrkosten von 450 Euro 
schultern. Ich sah die Regierung gefordert, mit 
sinnvollen Maßnahmen einzuschreiten.

Jetzt, Anfang Dezember, muss man fragen: 
Wie hat die Regierung gehandelt? Die bittere 
Antwort: Gar nicht. 

Folglich sind die Kategoriemieten um 17,5 
Prozent innerhalb eines Jahres gestiegen. Ein 
großer Teil der freien Mieten ist heuer eben-
falls bereits drei Mal erhöht worden. Die ex-
plodierenden Wohnkosten treiben die Teue-
rung an. Der harmonisierte Verbraucherpreis-
index (HVPI) weist im September ein Plus von 
11,0 Prozent zum Vorjahr auf. 

In der Schweiz lag der HVPI für den selben 
Monat bei nur +3,2 Prozent. Was machen 
die Schweizer anders? Ein Merit-Order-Sys-
tem – wie in Österreich, wonach das teuers-
te Kraftwerk den Strompreis bestimmt – gibt 
es nicht. Mietsteigerungen sind auf 40 Prozent 
der Teuerungsrate gedeckelt: steigen die Prei-
se beispielsweise um 10 Prozent, darf die Mie-
te um 4 Prozent steigen – nur ein Mal im Jahr. 

Das Schweizer Modell kann ein Vorbild für Ös-
terreich sein. Was die von uns in der Titelge-
schichte geforderte Mietpreisbremse betri� t, 
gibt es weitere Länder in Europa, die eine sol-
che bereits umgesetzt haben, etwa Frankreich, 
Portugal und Spanien.

Bleibt nur die Frage: Wann handelt Öster-
reichs Regierung?

Herzlichst, Ihr

Georg Niedermühlbichler

Herzlichst, Ihr

Georg Niedermühlbichler
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»Dafür braucht es endlich 
einen größeren Wurf«
Im Fair-Wohnen-Interview spricht MVÖ-Präsident Georg Niedermühlbichler mit 
Franz Schnabl, der als SPÖ-Spitzenkandidat bei der kommenden Landtagswahl 
in Niederösterreich antritt, über die politischen Themen im Bundesland, die Be-
kämpfung der Teuerung und Maßnahmen gegen den Klimawandel.  

Georg Niedermühlbichler: Du 
schlägst am 29. Jänner in Niederös-
terreich deine zweite Landtagswahl 
als Spitzenkandidat. Wie lautet das 
Wahlziel?

Franz Schnabl: Unser Ziel ist es, die 
absolute Mehrheit der ÖVP zu bre-
chen – damit Niederösterreich end-
lich transparenter und demokratischer 
wird. Wir wollen viele unserer �emen 
und Ideen für die Niederösterreicher 
umsetzen können: Unser KinderPRO-
gramm, das WohnPROgramm, das 
PflegePROgramm und unsere Maß-
nahmen im Gesundheitsbereich so-
wie gegen die Teuerung.

Was sind die großen �emen, um die 
es bei der Wahl gehen wird? Wofür 
steht die SPÖ in Niederösterreich?

Das aktuelle �ema ist zweifelsohne 
die massive Teuerung, die wir überall 
spüren – sei es beim Heizen oder beim 
Wocheneinkauf. 

Hier haben wir bereits im Frühsommer 
handfeste Vorschläge gemacht, von 
denen viele bis heute noch nicht umge-
setzt sind – zum Nachteil der Menschen.

Gleichzeitig haben wir auch die all-
täglichen Themen im Blick. Nach-
dem wir erzwungen haben, dass die 
Landesregierung endlich die Kinder-
betreuung ausbaut, fordern wir, dass 
diese auch gratis zur Verfügung steht.
Wir haben konkrete Ideen, wie wir mit 
guten Arbeitsbedingungen, angemes-
senen Löhnen und vor allem Respekt 
für das Personal den Notstand in der 
P�ege beenden können. Wichtig für 
mehr Qualität in der P�ege ist uns auch 
die Anstellung p�egender Angehöriger. 

Selbstverständlich haben wir auch 
einen handfesten Plan zur Scha�ung 
von Wohnraum im Land. Unser Ziel ist 
es, preiswerten Wohnraum zu fördern, 
den Flächenfraß zu verhindern, in-
dem wir Häuslbauer gezielt unterstüt-
zen statt pauschal mit der Gießkanne.

Derzeit werden wir von einer Teue-
rungslawine erfasst. Energie, Woh-
nen, Lebensmittel werden rasant 
teurer. Eine Trendwende ist nicht in 
Sicht. Wie kann, wie muss die Politik 
in dieser Krise handeln? 

Es ist eindeutig, dass die Märkte gera-
de gegen die Menschen arbeiten. Zwar 
sind Preissignale zum Energiespa-
ren in der jetzigen Situation wichtig, 
aber wo die Teuerung zu Übergewin-
nen führt und die In�ation bei ande-
ren Waren wie Nahrungsmitteln und 
anderen Alltagsprodukten anheizt, 
muss der Staat aktiv werden und regu-
lieren. Das bedeutet Übergewinne zu 
besteuern, um die Verbraucherprei-
se zu senken, das Merit-Order-Prinzip 
auszusetzen, damit der echte Energie-
preis bezahlt werden muss und dieser 
sich nicht am teuersten Energieträger 
orientiert.

Noch bevor die Teuerungslawine 
heuer Fahrt aufgenommen hat, wa-
ren die Wohnkosten bereits einer 
der Preistreiber. In Niederösterreich 
sind die durchschnittlichen Netto-
Mieten von privaten Hauptmietwoh-
nungen von 2016 bis 2021 um mehr 

»Es ist eindeutig, 
dass die 

Märkte gerade 
gegen die Men-

schen arbeiten.«
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als 16 Prozent gestiegen. Die Kosten 
fürs Wohnen verschlingen einen im-
mer größeren Teil des Einkommens. 
Was ist zu tun, um Wohnen im Land 
wieder leistbar zu machen?

Dafür braucht es endlich einen grö-
ßeren Wurf, als wieder nur an kleinen 
Stellschrauben zu drehen. Niederös-
terreich hat als einziges Bundesland 

»Niederösterreich 
versiegelt am Tag 
rund 2,5 Hektar. 
Das ist ganz ein-

fach zu viel.«

keine allgemeine Wohnbeihilfe – die-
se gehört durchdacht eingeführt. Da-
rüber hinaus müssen wir bei den 
Grundstücks- und bei den Baukosten 
ansetzen. Bei der Wohnbauförderung 
in Niederösterreich müssen wir die 
Subjektförderung neugestalten und 
armutsfest machen. Es gilt hier ins-
besondere die Energiekosten auch für 
die Berechnung der Objektförderung 
heranzuziehen. 
Niederösterreich ist aber auch ein 
Land der Häuslbauer – daher müs-
sen wir auch in diesem Segment unse-
re Unterstützungsmaßnahmen besser 
abstimmen. Insbesondere sollte hier 
darauf geachtet werden, dass man ge-
wünschte politische E�ekte, wie bei-
spielsweise �ächensparendes Bauen 
deutlich höher fördert als bisher. Und: 
Für uns gilt ganz klar auch – Vorrang 
der Sanierung vor dem Neubau.

Wie sehen die Vorschläge im Detail 
aus?

Stichwort: Flächensparend bauen. Die 
niederösterreichische Wohnbauförde-
rung zielt wenig bis gar nicht auf �ä-
chensparendes Bauen ab. Niederöster-
reich versiegelt am Tag rund 2,5 Hekt-
ar. Das ist ganz einfach zu viel. Das ist 
der Wert, den die Bundesregierung ab 

2030 für ganz Österreich vorgesehen 
hat. Außerdem heißt es nicht zwin-
gend, dass die Wohnqualität mit der 
Anzahl der Quadratmeter an Wohn-
�äche steigt. Ich denke da an die gro-
ßen Häuser in denen Pensionisten al-
lein leben. Das ist oft mehr eine Bürde, 
die man sich selbst in jungen Jahren 
auferlegt hat. 

D i e  G e m e i n n ü t z i g e n 

Franz Schnabl im Gespräch mit Georg Niedermühlbichler in der Wiener Neustädter Arena Nova.
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Bauvereinigungen spielen in Nieder-
österreich eine große Rolle, bei den 
Umwidmungen von Flächen jedoch 
oft eine nicht so große. Daher möch-
ten wir bei Umwidmungen einen ver-
p�ichtenden Anteil für gemeinnützi-
gen Wohnbau zur Verfügung stellen. 

Darüber hinaus gibt es in Niederös-
terreich drei verschiedene Modelle 
der Subjektförderung – also jener För-
derung, die an der individuellen Ein-
kommenssituation anknüpft. Dafür 
gibt es keinen plausiblen Grund. Die-
se drei Schienen der Subjektförderung 

– Wohnbeihilfe, Wohnzuschuss und 
Wohnzuschuss neu – sollten zusam-
mengeführt und für die Mieter ver-
ständlicher werden. 

Außerdem glaube ich, dass im Bereich 
der e�zienten Grundrisse bzw. Ge-
bäudeplanung, sowie im Bereich der 
Serienfertigung noch deutlich Luft 
nach oben ist. Das würde letzten En-
des auch dazu führen, dass für die 
Mieter aber auch Eigentümer die Kos-
ten nach unten gingen.

Mit dem Erneuerbaren-Wärme-Ge-
setz, dem Erneuerbaren-Ausbau-
Gesetz und der CO2-Besteuerung 
hat die Bundesregierung diverse 
Klima-Maßnahmen beschlossen. 
Diesen Maßnahmen gemein ist: die 
Mehrheit zahlt drauf, beispielswei-
se bei der CO2-Steuer. Wie ließe sich 
der Kampf gegen den Klimawandel 
sozial gerecht gestalten?

Die meisten Maßnahmen, wie die 
Co2-Steuer, setzen an der Lenkungs-
wirkung durch den Preisunter-
schied zu klimafreundlichen Alter-
nativen an. Grundsätzlich muss das 
nicht unbedingt unsozial sein. Pro-
blematisch und unsozial wird es, 
wenn die Kosten an die Mieter abge-
wälzt werden. Bei den Häuslbauern 
kann der Preiseffekt durch Förde-
rungen weiter auch verstärkt werden. 

Für uns ist klar, dass der Staat aktiv 
werden und klimaneutrale Technolo-
gien fördern muss, da oftmals der Ein-
stieg eine Hürde darstellt. Wer aber 
eine gut gedämmte Wohnung hat und 
den eigenen Strom mit Solarzellen 
produziert, spart langfristig auch bares 
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Geld. Diese Möglichkeiten muss ein 
aktiver Staat allen Menschen zugäng-
lich machen und nicht nur denen, die 
sich die Einstiegsinvestitionen leisten 
können. 

Ein wesentlicher Punkt beim �ema 
Klima ist der ö�entliche Verkehr. Da 
gibt es in Niederösterreich noch viel 
Aufholbedarf…

Der ö�entliche Verkehr ist der Schlüs-
sel für die Mobilität der Zukunft. Es 
darf nicht sein, dass es von der Geld-
börse abhängt, ob es sich jemand leis-
ten kann auf dem Land zu leben, weil 
man dort schlecht an den öffentli-
chen Verkehr angebunden und auf 
ein Auto angewiesen ist. Hier gilt es, 
moderne Lösungen zu �nden, die für 
alle funktionieren. Also auch für die-
jenigen, die kein Auto haben. So wird 
der ländliche Raum wieder attraktiver.

Ibiza, U-Ausschüsse und diverse 
Chatprotokolle haben ein verhee-
rendes Licht auf Spitzenpolitiker 

von ÖVP und FPÖ geworfen; der Aus-
spruch »Rote bleiben Gsindl« der 
NÖ-Landeshauptfrau hat viele Men-
schen im Land schockiert. Ist es Zeit 
für eine neue politische Kultur?

Wir sehen überall in der Welt Angrif-
fe auf die Demokratien. Diese begin-
nen immer mit dem Abwerten der 
politischen Mitbewerber und Verach-
tung der demokratischen Kultur. Die 
Geschehnisse der vergangenen Jah-
re, vom Gsindl-Sager bis hin zu ge-
fälschten Umfragen und den dutzen-
den Korruptionsermittlungen gegen 
Politiker der ÖVP sprechen leider eine 

eindeutige Sprache. Als SPÖ Nieder-
österreich sind wir die Alternative 
für jene Landsleute, die Chat-Proto-
kolle, Korruptionsverdachte und Co. 
satthaben und die gerne ein anderes 

– modernes – Niederösterreich sehen 
möchten. 

Wir setzen uns mit Inhalten auseinan-
der, erarbeiten PROgramme dazu und 
bieten Lösungen für die Herausforde-
rungen der Niederösterreicher an. So 
sind wir.

Letzte Frage: Welche Schlagzeile 
würdest du am 30. Jänner gerne in 
der Zeitung lesen?

»SPÖ gewinnt dazu – absolute ÖVP-
Mehrheit in Niederösterreich ist Ge-
schichte.« Denn: Das würde die Um-
setzung vieler guter Ideen garantieren, 
die im Landtag Monat für Monat zur 
Diskussion gestellt und ein ums ande-
re Mal von der ÖVP abgelehnt werden.

Danke für das Gespräch.

»Der öffentli-
che Verkehr ist 

der Schlüssel für 
die Mobilität der 

Zukunft.«



8 FAIR WOHNEN 4/22

FAIR WOHNEN FALL

Fo
to

s: 
Py

ro
sk

y/
ist

oc
kp

ho
to

.co
m

, M
VÖ



Rat & Hilfe in Wien
Angebot und Außen-
stellen der Mieterver-

einigung Wien:

mietervereinigung.at/736/
Leistungsumfang-Zustaendigkeit

Um die Höhe des vereinbar-
ten Mietzinses überprüfen 
zu lassen, gilt bei unbefris-
teten Mietverträgen: Bin-
nen 3 Jahren ab Abschluss 
der Mietzinsvereinbarung 
müssen Sie ein Verfahren 
einleiten, um deren Unwirk-
samkeit vor Schlichtungs-
stelle oder Gericht geltend 
zu machen. Verabsäumen 
Sie diese Frist, kann die 
Höhe des vereinbarten 
Mietzinses nicht mehr über-
prüft werden.

Bei befristeten Mietver-
trägen endet die Frist zur 
Überprüfung der Mietzins-
vereinbarung spätestens 
6 Monate nach Au� ösung 
des Mietverhältnisses oder 
nach Umwandlung in ein 
unbefristetes Mietverhältnis. 
Warten Sie deshalb nicht zu 
lange und wenden Sie sich 
rechtzeitig an die Experten 
der Mietervereinigung.

i Fristen bei Miet-
zinsüberprü� ng
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Bettina 
Regenfelder

ist Juristin der Mieter-
vereinigung in Wien 

und vertrat die Mieter 
im Verfahren. 

as junge Paar Berger* 
wandte sich am 21. Feb-
ruar an die Mietervereini-

gung in Wien. 

Die Bergers hatten im November 
2014 eine Altbau-Wohnung im 
18. Bezirk angemietet. Für die 
115 Quadratmeter große Woh-
nung erhielten die beiden einen 
auf fünf Jahre befristeten Miet-
vertrag, 2019 wurde der Vertrag 
verlängert und mit 10 Jahren Be-
fristung versehen. 

Rund 1.200 Euro Netto-Haupt-
mietzins kassierte die Vermiete-
rin, eine bekannte Unternehme-
rin, von den Bergers seit Anfang 
2015 – wertgesichert. Die Wert-
sicherung erfolgte jährlich und 
wurde für jeweils drei Mona-
te rückwirkend nachverrechnet. 
2019 war der Netto-Hauptmiet-
zins bereits auf über 1.340 Euro 
angestiegen. Die Bergers zogen 
einen Schlussstrich, kündigten 
und zogen mit Oktober 2021 aus 
der Wohnung aus.

Am 21. Februar kam das jun-
ge Paar zur Erstberatung bei 
MVÖ-Juristin Bettina Regen-
felder. Gerade noch rechtzeitig, 
um den Mietzins überprüfen zu 

Miete überhöht: MVÖ 
holte 40.000 Euro für 
junges Paar zurück
Über Jahre zahlte ein junges Paar für seine Wohnung in Wien zu viel Miete. Die 
Experten der Mietervereinigung brachten den Fall vor die Schlichtungsstelle und 
erkämpften eine üppige Rückzahlung für die Mieter.

D lassen – denn bei einer befriste-
ten Miete, wie es bei den Bergers 
der Fall war, beginnt mit Au� ö-
sung des Mietverhältnisses eine 
sechsmonatige Frist zu laufen, 
innerhalb derer die Unwirksam-
keit der Mietzinsvereinbarung 
mit schriftlichem Antrag bei der 
Schlichtungsstelle geltend ge-
macht werden muss (mehr zu 
diesen wichtigen Fristen siehe 
Info-Kasten rechts). 

Anfang März brachte Regenfel-
der für die Bergers das Verfah-
ren bei der Schlichtungsstelle 
ins Rollen. 

Bald stand fest, dass der Richt-
wert-Mietzins selbst unter Be-
rücksichtigung sämtlicher Zu-
schläge für die Wohnung deut-
lich unter dem den Bergers 
vorgeschriebenen Mietzins lie-
gen hätte müssen. Darüber hi-
naus wurde auch der Befris-
tungsabschlag von 25 Prozent 
nicht eingehalten; unzulässig 
waren außerdem die rückwir-
kenden Geltendmachungen der 
Wertsicherung. 

Noch Ende September konnten 
sich die Bergers über eine Rück-
zahlung von 40.000 Euro freuen.

* Name von der Redaktion geändert
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Rat & Hilfe
Angebot und Außen-
stellen der Mieterver-
einigung Steiermark:

mietervereinigung.at/738/
Leistungsumfang-Zustaendigkeit

FAIR WOHNEN STEIERMARK

Rückwirkende 
Mietzinserhöhung – 
darf das der Vermieter?

rau Sabine W. lebt in gegen-
ständlicher Mietwohnung 
seit knapp eineinhalb Jah-

ren, zu einer Erhöhung des 
Mietzinses kam es bislang nicht. 
Anfang November erhielt sie ein 
Schreiben des Vermieters, wel-
ches eine saftige Mietzinserhö-
hung und überdies eine Nach-
forderung an Mietzinsen seit 
Jänner dieses Jahres beinhaltete. 
Im Beratungsgespräch war Frau 
Sabine W. der Au� assung, dass 
Mieten doch nur für die Zukunft 
erhöht werden dürfen, doch 
niemals für die Vergangenheit. 
Hier musste man einlenken und 
zuerst einen Blick auf das anzu-
wendende Recht werfen.

Es gilt nämlich zu bedenken: 
nur im Vollanwendungsbereich 
des Mietrechtsgesetzes (verein-
facht formuliert bei Altbauten) 
ist eine Nachverrechnung, also 
eine rückwirkende Geltend-
machung einer Wertsicherung, 
ausgeschlossen. Eine Wertsi-
cherung ist überdies nur mög-
lich, wenn es diesbezüglich eine 
schriftliche Vereinbarung gibt. 
Weiters muss die Wertsicherung 
schriftlich begehrt werden. Die-
ses Erhöhungsschreiben muss 
der Mietpartei 14 Tage vor dem 
nächsten Zinstermin zugehen. 

Anders verhält es sich aber bei 
Mietverhältnissen wie von Frau 
Sabine W., die nicht in den Voll-
anwendungsbereich des Miet-
rechtsgesetzes fallen. Hier be-
darf es zwar zur Geltendma-
chung der Wertsicherung einer 
schriftlichen Vereinbarung. Bei 
solchen Mietverhältnissen kön-
nen aber auch rückwirkend – in-
nerhalb eines Verjährungszeit-
raumes von drei Jahren – Nach-
verrechnungen vorgenommen 
werden.

Bei der Prüfung der Betriebskos-
tenabrechnung � el dann jedoch 
auf, dass Frau Sabine W. neben 
den Betriebskosten auch die 
dem Wohnungseigentümer vor-
geschriebene monatliche Rück-
lage verrechnet wurde. Ein Blick 
in den Mietvertrag zeigte, dass 

Seit Monaten werden die Beratungsstellen der Mietervereinigung Steiermark von 
Mietern aufgesucht, weil sie Schreiben vom Vermieter erhalten haben, in denen 
der vereinbarte Mietzins angehoben und eine Nachverrechnung vorgenommen 
wird. So auch bei Frau Sabine W., Mieterin einer Neubauwohnung im Bezirk Weiz.

es keine vertragliche Vereinba-
rung dazu gab. Ohne klare und 
transparente mietvertragliche 
Regelung verbietet es sich, Bei-
träge zur Rücklage zusätzlich zu 
Mietzins und Betriebskosten in 
Rechnung zu stellen.

Im Zuge einer schriftlichen 
Intervention konnte dieser 
Sachverhalt mit dem Vermie-
ter klar gestellt werden. Für die 
Mieterin bedeutete dies eine 
Gutschrift der bereits einbezahl-
ten Rücklagenbeträge seit Miet-
beginn, da auch hier die Verjäh-
rungsfrist von drei Jahren gilt.

Christian Lechner
ist Landesvorsitzender
der Mietervereinigung 

Steiermark.
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Mietpreisbremse
muss jetzt kommen
Drei Mieterhöhungen in einem Jahr? Das muss und kann nicht sein! Mieterver-
einigung und Arbeiterkammer verlangen eine Mietpreisbremse, wie es sie in 
anderen Ländern bereits gibt. Die Bundesregierung muss endlich handeln.

ie Nachbarin hat schon ka-
pituliert. »Sie ist vor we-
nigen Tagen ausgezogen«, 

erzählt Frau Steiner*. Mehr als 
30 Jahre habe sie nebenan ge-
wohnt. Nun sei die Wohnung 
für die Pensionistin unleistbar 
geworden. 

Mietrechtlich gilt der Bau aus 
den frühen 1980er-Jahren als 
frei� nanzierter »Neubau« - hier 
gelten die Bestimmungen des 
Mietrechtsgesetzes (MRG) nur 
zum Teil, echte Preisgrenzen 
gibt es nicht. Die Miete wird 
erhöht,wenn der Anstieg des 
Verbraucherpreisindex eine 
3%-Schwelle überschreitet. Was 
bisher vielleicht alle zwei Jahre 
vorkam, geschieht nun mehr-
mals im Jahr. 

Frau Steiner fürchtet, ihre eige-
ne Wohnung nicht mehr lange 
bezahlen zu können. »Ich lebe 
von einer mittleren Pension«, 
sagt sie. Miete, Betriebs- und 
Heizkosten verschlingen mitt-
lerweile mehr als 1.400 Euro – 
und die nächste Erhöhung wird 

D bald da sein. Was dann? »Bitte 
fordern sie eine Lösung für alle 
Mieter. In unserem Haus gibt es 
keine einzige wohlhabende Par-
tei. Wir bekommen trotzdem 
neue Mietvorschreibungen am 
laufenden Band.«

Immer mehr Mieter in Öster-
reich geraten wegen der Teue-
rungen in Zahlungsschwie-
rigkeiten. Auf der einen Sei-
te stehen Preissteigerungen bei 
Energie – auf der anderen Seite 
erhöhen Vermieter die Mieten 
gleich mehrmals in einem Jahr.

»Wertsicherungen«
Der Hintergrund: In praktisch 
allen Mietverträgen, die der 
Mietervereinigung vorgelegt 
werden, � nden sich sogenann-
te »Wertsicherungsvereinba-
rungen«. Die Schwellenwerte 
liegen über die Verträge verteilt 
zu etwa gleichen Anteilen bei 
3% und 5%. Seltener, vor allem 
bei älteren Verträgen, sind 10% 
zu � nden. Außerdem sind jähr-
liche Anpassungsklauseln ohne 
Schwellenwert in Verwendung.

Die Mehrbelastungen sind hoch 
und betreffen einen Haushalt 
wie folgt: 

• Die Kategoriemieten sind 
drei Mal erhöht worden: Ka-
tegorie A von 3,60 € auf 4,23 €
pro m2 – das ist ein Plus von 
17,5 Prozent. 
Das bedeutet für einen 70m2-
Haushalt Mehrkosten von 
rund 580 Euro im Jahr.

• Bei einem Vertrag im frei� -
nanzierten »Neubau« mit 
einer 3-Prozent-Schwel-
le gab es heuer bereits drei 
Erhöhungen. 
Das bedeutet für einen 70m2-
Haushalt Mehrkosten von 
rund 1.200 Euro im Jahr.

• Die Mehrzahl aller Mieter 
trifft zusätzlich noch eine 
Betriebskosten-Erhöhung
wegen der Erhöhung des 
Verwaltungshonorars. 
Das bedeutet für einen 70m2-
Haushalt Mehrkosten von 
zusätzlich noch einmal 50 
Euro im Jahr. 

* Name von der Redaktion geändert

400
Millionen Euro kosten 

die indexbasierten 
Mieterhöhungen 

Österreichs Mieter.
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Handhabe gefordert
Die Mietervereinigung kann 
hilfesuchenden Mietern in vie-
len Fällen helfen: Bei überhöh-
ten Mietzinsen, bei falsch ver-
rechneten Betriebskosten, beim 
Streit um Kautionen und vielem 
mehr. Gegen die sogenannten 
»Wertsicherungen« in den Miet-
verträgen gibt es aber derzeit 
keine rechtliche Handhabe.

400 Millionen Euro 
AK-Wohnpolitikexperte Lukas 
Tockner rechnet vor: »Alle in-
dexbasierten Mieterhöhungen 
belasten die betro�enen rund 
1,8 Millionen Mieter insgesamt 
mit etwa 400 Millionen Euro. 
Davon entfällt mit rund 350 Mil-
lionen Euro der Löwenanteil auf 
das private Segment.«

»So kann es nicht weiterge-
hen. Die Bundesregierung muss 
handeln. Wir brauchen endlich 
ein faires Mietrecht für alle, mit 

echten Preisgrenzen. Die Be-
fristungen müssen weg, die Be-
triebskosten müssen gerechter 
aufgeteilt werden«, fordert Elke 
Hanel-Torsch, Vorsitzende der 
Mietervereinigung Wien. 

Mietpreisbremse sofort
An sinnvollen Verbesserungs-
vorschlägen mangelt es nicht. 
»Angesichts der enormen Be-
lastungen, die Mieter jetzt tra-
gen müssen, braucht es rasche 
Lösungen – eine Soforthilfe. 
Mehrere Länder in Europa ha-
ben schon wirksame Mietpreis-
bremsen umgesetzt, etwa Spa-
nien, Portugal, Frankreich, die 
Schweiz. Wir brauchen jetzt 
eine Mietpreisbremse für Ös-
terreich. Die Mieten sollen nicht 
öfter als einmal im Jahr erhöht 
werden, und die Erhöhung soll 
auf zwei Prozent begrenzt wer-
den – und zwar so lange, bis die 
längst überfällige Mietrechtsre-
form da ist.«

Burgenland
Kärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien

*in Euro pro Quadratmeter Wohnnutz�äche und Monat   

 Richtwerte*                seit April 2022
5,61 €
7,20 €
6,31 €
6,66 €
8,50 €
8,49 €
7,50 €
9,44 €
6,15 €

Kategorie A
Kategorie B
Kategorie C
Kategorie D brauchbar

*in Euro pro Quadratmeter Wohnnutz�äche und Monat   

4,23 €
3,18 €
2,12 €
2,12 €

Kategoriemieten*          seit Nov. 2022                               

Kategorie D 1,06 €

MVÖ-Expertin Elke Hanel-Torsch im Interview: »Wir brauchen jetzt eine Mietpreisbremse für Österreich.«

Gesetzlich geregelte Mieten (MRG)
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Mieteinnahmen fast dreimal stärker 
als Wirtschaft gewachsen (2008-2021)

Quelle: Mikrozensus - Statistik Austria, AK Berechnungen

5,5 Mrd. € Mietzinsreserven: 9 von 10 
Mietwohnungen im Altbau könnten 
bereits thermisch saniert sein

Kosten der Dämmung (inkl. Keller- und Geschoßdecke) plus Fenstertausch 
pro Wohnung (70 m2) ca. 20.000 Euro

Quelle: Einkommenssteuerstatistik, AK Berechnungen
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Immobranche macht 
üppige Sondergewinne 
Auf der anderen Seite steht die 
Immobranche mit hohen Son-
dergewinnen da. Ihre Mietein-
nahmen wachsen seit 2008 ex-
orbitant. 5,5 Milliarden Euro lie-
gen in der Mietzinsreserve und 
die Eigenkapitalrentabilität ist 
sehr gut. 

Mieteinnahmen: +123 Prozent
»Die Mieteinnahmen wachsen 
viel dynamischer als die Wirt-
schaft insgesamt. Während das 
(nominelle) Bruttoinlandspro-
dukt zwischen 2008 und 2021 
um 37 Prozent  anwuchs, haben 
sich die Mieteinnahmen mehr 
als verdoppelt, ein Plus von 105 
Prozent, mit den heurigen Er-
höhungen werden es sogar 123 
Prozent«, so Tockner. 2008: 1,99 
Milliarden Euro; 2021: 4,09 Mil-
liarden Euro - siehe Gra�k rechts.

Hohe Mietzinsreserve 
Die Mietzinsreserve (Kosten 
der Erhaltung haben Vermieter 
aus der Mietzinsreserve zu zah-
len) ist ebenfalls »fett«: Laut AK-
Schätzungen betragen die Miet-
zinsreserven knapp 5,5 Mil-
liarden Euro für rund 300.000 
private Altbau-Mietwohnungen, 
die vor 1945 errichtet wurden 
und wo demnach entsprechen-
de gesetzliche Regelungen be-
stehen. Zuletzt gab es aber be-
reits rund 745.000 private Miet-
wohnungen in Österreich. Das 
bedeutet: Mit den geschätzten 
Hauptmietzinsreserven lassen 
sich von den rund 300.000 pri-
vaten Altbaumietwohnungen 
sofort rund 263.000 Wohnun-
gen thermisch sanieren (Fassa-
de, Dämmung von oberster Ge-
schoß- und Kellerdecke) - siehe 
Gra�k rechts.

Eigenkapitalrentabilität 
wächst kontinuierlich
Die Eigenkapitalrentabilität der 
Immobilienbranche steigt laut 
Daten der Österreichischen Na-
tionalbank mittelfristig an und 
liegt in den vergangenen fünf 
Jahren im Schnitt bei fast zwölf 



Mehr Rendite auf Eigenkapital in 
Immobilienbranche (inkl. Gemeinnützigen!) 
als bei Energieversorgern 

Quelle: ÖNB, 2022
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Prozent. In dieser Statistik sind 
nicht nur gewerbliche Immo-
bilienunternehmen, sondern 
auch die gemeinnützigen Bau-
vereinigungen enthalten. Letz-
tere machen aber viel niedrige-
re Gewinne – weil sie strikt regu-
liert sind. Man kann also davon 
ausgehen, dass die Eigenkapi-
talrentabilität der Privaten sogar 
im Bereich von 15 Prozent liegt.

Umverteilung von 
unten nach oben
»Langfristig verschärfen hohe 
Mieten die Einkommensun-
gleichheit – es gibt eine Umver-
teilung von unten nach oben«, 
sagt �omas Ritt, Leiter der AK-
Abteilung Kommunal und Woh-
nen. »Junge, Menschen mit we-
niger Einkommen oder Allein-
erzieher etwa können sich die 
eigenen vier Wände nicht mehr 
leisten – viele schrammen schon 
an der Armutsgrenze.«

450 Euro Mehrkosten
Durchschnittlich zahlen Miet-
haushalte heuer um 450 Euro 
mehr im Jahr, einzelne Miet-
wohnungen werden sogar um 
bis zu 1.300 Euro im Jahr teurer, 
rechnet Ritt vor – und da sind 
die teuren Gas-, Strom-, Fern-
wärmepreise und andere Fix-
kosten noch nicht dabei. Und 
2023 werden die Mieterhöhun-
gen teils noch saftiger ausfallen. 

»Diese dramatische Entwick-
lung muss ein Weckruf für die 
Regierung sein. Wohnen ge-
hört reguliert und muss leist-
bar sein. Geld ist genug da. Wir 
wollen eine Mietpreisbremse 
und Sofort-Entlastung für Mie-
ter mit Maßnahmen aus dem 
Regierungsprogramm, die sich 
schnell machen lassen«, so Ritt.

Mietervereinigung und AK for-
derten daher auf einer gemein-
samen Pressekonferenz eine ra-
sche Mietpreisbremse und Ent-
lastungen für Mieter, die sich 
im Regierungsprogramm fin-
den, bisher aber nicht umge-
setzt wurden. Konkret: 

Experten-Talk vor der Pressekonferenz: Lukas Tockner (AK), Thomas Ritt (AK), Elke Hanel-Torsch (MVÖ)
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Mitglied werden
Unterstützen Sie unse-
re Arbeit für leistbares 

Wohnen durch eine 
Mitgliedschaft:

mietervereinigung.at/709/
RegistrierungsModule
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Die Forderungen von Mietervereinigung und AK
Einmal-Mieterhöhung im Jahr 
plus Mietendeckel befristet bis 
zur Mietrechtsreform 
Die Mieten sollen nicht öfter 
als einmal im Jahr erhöht wer-
den, und die Erhöhung soll auf 
zwei Prozent begrenzt werden. 
Das soll so lange sein, bis es zu 
einer großen Mietrechtsreform 
kommt, die längst überfällig ist. 

Plus: Sofort-Entlastung 
»5 aus 45« Maßnahmen aus dem 
Regierungsprogramm, die sich 
schnell umsetzen lassen und die 
Mieter entlasten.

1. Maklerprovision endlich or-
dentlich umsetzen + Wer an-
schafft, zahlt + Umgehungs-
möglichkeiten streichen
»Wie für gewöhnlich bei Dienst-
leistungen üblich, sollen die 
Kosten der Maklerin bzw. des 
Maklers bei Vermittlung von 
Mietwohnungen von demjeni-
gen übernommen werden, der 
den Auftrag gegeben hat.« (Re-
gierungsprogramm Seite 43)

AK und Mietervereinigung ver-
langen: Das Makler-Gesetz liegt 
seit dem Frühjahr nach der Be-
gutachtung in der Schublade. Es 
muss dringend ordentlich um-
gesetzt werden. Wer Makler be-
auftragt – in der Regel Vermie-
ter – zahlt. Es darf keine Umge-
hungsmöglichkeiten geben. 

2. Bundesgrundstücke für den 
geförderten Wohnbau
»Unternehmen, die dem Bund 
mehrheitlich gehören, wie ÖBB, 
BIG und udgl. werden angelei-
tet, bei Grundstücksverwertun-
gen von Bauland geförderten 
Wohnbau besonders zu berück-
sichtigen. Grundsätzlich soll 
angestrebt werden, den Grund-
stücksbestand in der öffentli-
chen Hand zu behalten und an 
Dritte hauptsächlich per Bau-
recht zu vergeben.« (Regierungs-
programm Seite 41)

AK und Mietervereinigung ver-
langen: Grundstücke, die der 
Allgemeinheit gehören, sollen 
nur mit geförderten Wohnun-
gen bebaut werden. 

3. Wirksame Leerstands-
abgabe muss her
»Die Bundesregierung möch-
te das Angebot an Wohnungen 
vergrößern und wird zu diesem 
Zweck gemeinsam mit den Län-
dern den Leerstand mobilisie-
ren.« (Regierungsprogramm Sei-
te 43)

AK und Mietervereinigung ver-
langen: Der Bund muss eine 
wirksame Leerstandsabgabe in 
einer relevanten Höhe beschlie-
ßen. Oder die Länder müssen 
sie in einem wirksamen Aus-
maß selbst einheben können. 
Dazu muss der Bund den Län-
dern mehr gesetzliche Kompe-
tenzen geben. Denn eine höhe-
re Abgabe, die gegen den Leer-
stand wirken würde, muss im 
sogenannten »Volkswohnungs-
wesen« geregelt werden und 
da ist der Bund zuständig. Nur 
so hat sie Wirkung und hält 
verfassungsrechtlich.

4. Kurzzeitvermietungen 
einschränken 
+ »Neben der Aufzeichnungs-
p�icht für Plattformen soll auch 
eine Registrierungspflicht für 
alle touristischen Vermieterin-
nen und Vermieter eingeführt 
werden.«
+ »Auf Online-Buchungsplatt-
formen dürfen nur beim Finanz-
ministerium registrierte Unter-
künfte angeboten werden.«  
+ »Prüfung der Regelung für die 
Begrenzung der Nutzung von 
privatem Wohnraum für touris-
tische Zwecke auf maximal 90 
Tage eines Jahres.« (Regierungs-
programm Seite 168)

AK und Mieter v ereini-
g u n g  v e r l a n g e n :  D i e 

Registrierungsp�icht für Kurz-
zeitvermietende muss kommen. 
Nur wer beim Finanzamt regist-
riert ist, soll ganze Wohnungen 
auf Airbnb oder anderen Platt-
formen anbieten dürfen. Fer-
ner soll der Bund den Gemein-
den ermöglichen, die Kurzzeit-
vermietung von Wohnungen 
pro Jahr nach eigenem Ermes-
sen zeitlich zu begrenzen. 

5. Reform des Mietrechts 
dauert zu lange, schnell geht: 
Befristungen abscha�en
»Unter Beteiligung von Bür-
gerinnen und Bürgern, Exper-
tinnen und Experten, Ländern 
und Gemeinden, der Zivilge-
sellschaft, Kammern und Inter-
essenvertretungen wird im Rah-
men parlamentarischer Instru-
mente (z.B. Wohnraum-Enquete, 
Dialogforen) das Wohnrecht 
(MRG, WGG, WEG, ABGB, WBF) 
reformiert, damit mehr sozia-
ler Ausgleich, ökologische Ef-
fizienz sowie mehr Rechtssi-
cherheit und Wirtschaftlichkeit 
gescha�en wird. Ziel ist es, bis 
Ende der Legislaturperiode ko-
ordinierte Maßnahmen zu for-
mulieren und umzusetzen, die 
alle wesentlichen Regelungsbe-
reiche behandeln.« (Regierungs-
programm Seite 42)

AK und Mietervereinigung ver-
langen: Ein einheitliches einfa-
ches Mietrechtsgesetz mit wirk-
samen Mietobergrenzen ist 
dringend nötig. Aber Dialogfo-
ren & Co. werden nicht schnell 
genug Ergebnisse bringen. 

Daher: Weg mit den befristeten 
Mietverträgen. Das lässt sich 
schnell umsetzen. Immobilien-
konzerne, Versicherungen und 
andere große Wohnungsbesitzer 
sollen zukünftig nur mehr unbe-
fristet vermieten dürfen. Privat-
personen sollen hingegen eine 
Wohnung befristetet vermieten 
dürfen. 
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Es muss nicht immer 
der VPI sein...
Inmitten der Rekord-In�ation beschäftigen die sogenannten 
»Wertsicherungen« Mieter und Vermieter gleichermaßen – 
die einen zahlen, die anderen kassieren.

Online-Index-
rechner der 

Mietervereinigung

mietervereinigung.at/708/
IndexrechnerModule

m Oktober 2022 lag die In-
�ation in Österreich bei 11,0 
Prozent – dem höchsten Wert 

seit 70 Jahren. Durch Klauseln 
zur sogenannten »Wertsiche-
rung« in den Mietverträgen stei-
gen fast alle  Wohnungsmieten 
mit einer kleinen Verzögerung 
mit und treiben dadurch wiede-
rum die In�ation an (siehe dazu 
auch unsere Titelgeschichte ab 
Seite 12).

In der Praxis �ndet sich in den 
meisten Verträgen eine Koppe-
lung der Miete an den Verbrau-
cherpreisindex (VPI), der von 
der Statistik Austria berechnet 
und verö�entlicht wird. Der In-
dex misst die Entwicklung des 
Preisniveaus der Waren eines 
bestimmten Warenkorbs. Die-
ser Warenkorb umfasst für den 
aktuellen VPI 2020 rund 760 Wa-
ren und Dienstleistungen, deren  
Preise monatlich in 19 Städten 
Österreichs erhoben werden.

Die Geschichte der Preisindi-
zes geht in Österreich bis ins 
Jahr 1800 zurück. 1921 umfasste 
der Warenkorb nur 20 Produk-
te, heute rund 760. Auch wenn 
die Ersteller diese Daten�ut vor-
dergründig als interessenlos in-
szenieren, stehen hinter der Zu-
sammensetzung und Gewich-
tung eines Warenkorbs letztlich 
politische Entscheidungen. 

Zwei Beispiele aus der 
B e r a t u n g s p r a x i s  d e r 

Mietervereinigung machen 
deutlich, welchem Wandel die 
»Wertsicherungen« im Lauf der 
Zeit unterworfen waren. 

Brotpreis als Index
Im ersten Beispiel aus dem Jahr 
1951 wird die Miete nach dem 
Brotpreis wertgesichert. Der 
Mietzins von 250 Schilling ent-
spricht dem Verkaufspreis von 
104 Kilogramm Brot zum da-
maligen Verkaufspreis von 2,40 
Schilling. Diese Form der Wert-
sicherung wirkt auf den ersten 
Blick kurios, ergibt vor dem ge-
schichtlichen Hintergrund aber 

Ausschnitt aus einem Mietvertrag von 1951. Vereinbart wird die Wertsicherung so: Miete = 104 Kilogramm (Schwarz-)Brot.

Ausschnitt aus einem Mietvertrag von 1965. Vereinbart wird die Wertsicherung nach dem VPI II.

durchaus Sinn. Der damalige 
VPI-Vorläufer war der Lebens-
haltungskostenindex (LHKI) 
1945 für eine vierköpfige Wie-
ner Arbeiterfamilie. Der In-
dex wurde vom Österreichi-
schen Institut für Wirtschafts-
forschung (WIFO) berechnet 

– musste jedoch, wie das WIFO 
selbst schreibt, »wirklichkeits-
fremde« Annahmen verwenden, 
da o�zielle Preise herangezo-
gen wurden. Die vor allem in 
der ersten Nachkriegszeit oft ge-
nutzten »grauen« oder »schwar-
zen« Märkte führten zu Diskre-
panzen zwischen Index- und 
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1. Haben Sie einen Mietver-
trag, der dem Mietrechtsgesetz
unterliegt oder nicht?
2. Wurde eine wirksame Index- 
bzw. Wertsicherungsklausel
vereinbart?
3. Haben Sie die Mieterhö-
hung fristgerecht zugestellt 
bekommen?

Welche Mietzinsart haben Sie 
vereinbart: Richtwertmiete, Ka-
tegoriemietzins, eine angemes-
sene oder gar eine freie Miete?

Mietzinsarten, die einer 
Indexanpassung unterliegen 
können
• Kategoriemietverträge, die 

vor dem 1.3.1994 abgeschlos-
sen wurden

• Richtwertmietverträge, die 
nach dem 28.2.1994 abge-
schlossen wurden

• angemessene und freie
Mietzinsvereinbarungen

Wirksamkeit der Index-
anpassung im Mietvertrag
Die Wertsicherungsklausel ist 
wirksam, wenn im Mietvertrag 
eine transparente und nachvoll-
ziehbare Formulierung vorhan-
den ist, wonach der Mietzins 
an die In�ationsrate angepasst 
werden darf.  Wenn Sie unsicher 
sind, ob die vorhandene Klausel 
wirksam ist, lassen Sie diese von 
uns prüfen.

Geltendmachung der
Wertsicherungsklausel
Die  Richtwerte wurden zuletzt 
im April 2022 vom der Justizmi-
nisterin verlautbart. Ihr Vermie-
ter darf das Erhöhungsschrei-
ben für Richtwert- und Kate-
goriemieten nicht vor diesem 
Termin absenden und es muss 
spätestens am 21. April (14 Tage 
vor dem nächsten Zinstermin) 

bei Ihnen angekommen sein, 
um für den nächsten Monat 
wirksam werden zu können. 
(Seit 2013 ist der Fälligkeitster-
min für Mieten mit dem 5. des 
Monats festgelegt worden. Da-
her verschiebt sich auch der Ter-
min für das Einlangen des Erhö-
hungsschreiben an den Mieter.) 

Kommt das Erhöhungsschrei-
ben später an, ist die Erhö-
hung im Mai nicht mehr mög-
lich. Dem Vermieter geht dann 
ein Monat verloren. Der nächst-
mögliche Termin wäre dann der 
1. Juni.

Sollten Sie einen Vertrag mit 
einer freien oder angemesse-
nen Mietzinsvereinbarung ha-
ben, dann betri�t Sie die Kund-
machung der Justizminsterin 
zur Erhöhung der Richtwerte/
Kategorien nicht. Ob bei Ihnen 
eine Wertanpassung erfolgen 
darf, hängt allein von ihrer Ver-
tragsvereinbarung und der In-
�ationsrate ab. 

Rückwirkende Indexanpas-
sungen der Miete sind bei Richt-
wert-und Kategoriemieten so-
wie angemessenen Mieten NIE 
erlaubt. Nur dort, wo das Miet-
rechtsgesetz nur teilweise oder 
gar nicht anwendbar ist, wäre 
eine Nachverrechnung der Er-
höhungsbeträge für maximal 3 
Jahre erlaubt.

Wir prüfen für Sie!
Wenn Sie sicher gehen wollen, 
ob Ihre Indexmieterhöhung zu-
lässig ist, stehen wir allen Mit-
gliedern gerne mit Rat und Tat 
zur Verfügung. Unter der Tele-
fonnummer 050 195 sowie unter 
www.mietervereinigung.at kön-
nen Sie uns österreichweit 
erreichen.

Mieterhöhung durch 
Indexanpassung: Darauf 
sollten Mieter achten

Realpreisniveaus. Über den 
Brotpreis gab es dagegen nicht 
viel zu diskutieren, denn die-
ser wurde amtlich reguliert. Das 
Ende der Preisregelungen für 
Brot, Semmeln  oder auch be-
stimmte Fleisch- und Wurstsor-
ten kam in Österreich übrigens 
erst zwischen Juni 1988 und Au-
gust 1989. 

Lebenshaltungskostenindex
In unserem zweiten Beispiel 
wird die Wertsicherung nach 
dem »Lebenshaltungskosten-
index vierköpfiger Arbeitneh-
merhaushalte (II)« vom Febru-
ar 1965 vereinbart. Der VPI (II) 
war wie der VPI (I) im März 1959 
gestartet. Der Unterschied der 
beiden Indizes: der VPI (I) bil-
dete die Ausgaben eines durch-
schnittlichen Haushalts ab, der 
im Vertrag genannte VPI (II) da-
gegen die Ausgaben eines durch-
schnittlichen Arbeiterhaushalts. 

Mit dem VPI 1966 waren erst-
mals die Jahreszahlen des Er-
scheinens kennzeichnend für 
die Indizes; erneuert wurde alle 
10 Jahre. Seit dem VPI 2000 er-
folgt die Revision des Waren-
korbes im Abstand von fünf Jah-
ren. In den VPI 2010 wurden u.a. 
Schweinslungenbraten, Kapsel-
ka�ee und Holzpellets neu auf-
genommen. Dauerwellen, Nor-
malbenzin und Filterkaffee 
verschwanden.



Mehr Sicherheit für Mitglieder der MVÖ: Mit dem 
Rechtsschutz der Wiener Städtischen Versicherung.
(Gruppenrechtsschutzversicherungsvertrag abgeschlossen zwischen der 
Mietervereinigung Österreichs und der WIENER STÄDTISCHEN VERSICHERUNG.)

Das Rechtsschutzpaket für nur 102 Euro.
Als perfekte Ergänzung zu den Serviceleistungen der Mietervereinigung übernimmt die Wiener Städtische 
Versicherung AG Vienna Insurance Group Kosten, die bei wohnrechtlichen Streitigkeiten anfallen können, wie 
Gerichtskosten, Zeugen- und Sachverständigengebühren und vor allem die zugesprochenen Kosten des Gegen-
anwalts bei Prozessverlust, und zwar bis zu einer Versicherungssumme von 140.000 Euro. Über den Rechtsschutz für 
Grundstückseigentum und Miete für die eigene Privatwohnung hinaus sind die folgenden Bereiche abgedeckt:

Schadenersatz-Rechtsschutz 
für den Privat- und Berufsbereich.

Straf-Rechtsschutz 
für den Privat- und Berufsbereich.

Beispiel: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und 
Mopedfahrer – Ihr Rechtsschutz �nanziert den Anwalt 
für die Durchsetzung der Schadensersatzforderungen 
(kaputtes Fahrrad, Schmerzensgeld etc.) und für die 
Strafverteidigung wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Rückwirkende Deckung bei Freispruch oder Einstellung 
des Verfahrens auch für Vorsatzdelikte (z. B. Sachbeschä-
digung).

Allgemeiner Vertrags-Rechtsschutz
für den Privatbereich.
Beispiel: Streitigkeiten bei Verträgen über bewegliche 
Sachen (Gewährleistung Fernseher, eBay etc.).

Rechtsschutz für Haus und Wohnung.
In Wohnrechtsangelegenheiten übernimmt die Mieter-
vereinigung die Vertretungskosten der außergericht-
lichen Wahrnehmung rechtlicher Interessen sowie in 
Verfahren vor den Schlichtungsstellen und im Außer-
streitverfahren. Der Versicherer übernimmt Barausla-
gen im Außerstreitverfahren, gegebenenfalls gegneri-
sche Anwaltskosten und genehmigte Vergleichskosten.

Eigentums-Rechtsschutz.
Beispiel: Exszindierungsklage (Mitbewohner wird ge-
pfändet – auch eigene Gegenstände werden fälschli-
cherweise gepfändet).

Beratungs-Rechtsschutz im Privatbereich.
Bis zu 4x jährlich und max. je 90 Euro (ausgenommen 
wohnrechtliche Angelegenheiten, hier erfolgt die Be-
ratung durch die Mietervereinigung). 



Extras der Wiener Städtischen Versicherung:
Der Versicherungsschutz gilt für den Versicherungsnehmer, Ehegatten/Lebensgefährten, 
Kinder bis 25 Jahre (ohne eigenes Einkommen und ohne eigenen Haushalt).

Freie Anwaltswahl.
(Ausgenommen Rechtsschutz für Grundstückseigen-
tum und Miete und wohnrechtliche Rechtsberatung, 
hier ist die Mietervereinigung Ihr Ansprechpartner.)

Laufzeit:
0 Uhr des auf die Einzahlung folgenden Tages. 
Versicherungsende: 31. 12. 2023.

Hohe Versicherungssumme:
140.000 Euro.

Kein Selbstbehalt.

Vertragsgrundlage:
Vertragsgrundlage sind die vereinbarten Versicherungsbedingungen, die auf der Homepage der 
Mietervereinigung rund um die Uhr verfügbar sind. Wenn gewünscht, können Sie die Versicherungs-
bedingungen in Papierform bei der Mietervereinigung anfordern.

Wenn Sie dem Gruppen-Rechtsschutzversicherungsvertrag (Pol.Nr.: 65-P194.132-2 oder SAP:1074391035) beitreten wollen, nutzen Sie beiliegen-
den Erlagschein und genießen Sie Versicherungsschutz ab 0 Uhr des auf die Einzahlung folgenden Tages. Versicherungsende: 31.12.2023. 
Versicherer ist die WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, 1010 Wien, FN 333376i, HG Wien, DVR4001506, 
ATU65254066. Zuständige Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), A-1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5. 
Versicherungsschutz gilt für das auf dem Zahlschein eingetragene unselbständig erwerbstätige Mitglied der Mietervereinigung, dessen Ehegat-
ten/Lebensgefährten und Kinder im selben Haushalt ohne Einkommen. Versicherungssumme: EUR 140.000,–. Der Versicherungsschutz umfasst: 
1. Schadenersatz- und Strafrechtsschutz für den Privatbereich (gemäß Artikel 19 Pkt. 1.1. ARB2011-03R); 2. Erweiterter Straf-Rechtsschutz für den 
Privatbereich bis zur Versicherungssumme (gemäß Artikel 19 Pkt. 2.2. ARB2011-03R);  3. Beratungs-Rechtsschutz für den Privatbereich (gemäß 
Artikel 22 Pkt. 1.1. ARB 2011-03R), ausgenommen wohnrechtliche Angelegenheiten (hier erfolgt die Beratung über die Mietervereinigung) bis 
zum Höchstbetrag von EUR 90,-- (kann viermal pro Jahr in Anspruch genommen werden); 4. Allgemeiner Vertrags-Rechtsschutz für den Privat-
bereich (gemäß Artikel 23 Pkt. 1.1. ARB2011-03R); 5. Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete (gemäß Artikel 24 Pkt.1.1. ARB 2011-03R): 
Der Versicherte ist in seiner Eigenschaft als Mieter, Nutzungsberechtigter, Mitbewohner oder Eigentümer einer Eigentumswohnung oder eines 
Eigenheimes, nicht aber als Vermieter versichert, und zwar hinsichtlich der auf dem Zahlschein angeführten Wohnung bzw. des angeführten 
Eigenheimes, sofern die Räumlichkeiten weder gewerblichen noch beru�ichen Zwecken dienen und es sich dabei um den Hauptwohnsitz des 
Versicherten handelt. In Wohnrechtsangelegenheiten übernimmt die Mietervereinigung die Vertretungskostender außergerichtlichen Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen sowie in Verfahren vor den Schlichtungsstellen und im Außerstreitverfahren. Der Versicherer übernimmt Baraus-
lagen im streitigen sowie außerstreitigen Verfahren, gegebenenfalls gegnerische Anwaltskosten und genehmigte Vergleichskosten. 6. Eigen-
tums-Rechtsschutz für bewegliche Sachen (gemäß Klausel A1). Bei Punkt 3, 4, 5 und 6 ist eine Wartefrist von 3 Monaten ab Versicherungsbeginn 
vorgesehen. Bei Inanspruchnahme einer Leistung aus der gegenständlichen Rechtsschutzversicherung steht Ihnen die Mietervereinigung, Tel. 
050 195, zur näheren Information zur Verfügung.
Die Mietervereinigung, 1010 Wien, Reichsratsstraße 15

Beitritt zur Gruppenversicherung:



Alois Reicht wurde im Jahr 1928 in der Gemeinde Trautmannsdorf 
in der Oststeiermark geboren und besuchte die Volks- und Haupt-
schule in Feldbach. 1943 trat er seine erste Beschäftigung beim Post-
amt in Bad Gleichenberg an. Ab dem Jahr 1947 war er in verschie-
denen Bereichen des Post- und Fernmeldedienstes in Graz beschäf-
tigt. Neben seiner Berufstätigkeit legte Alois Reicht im Jahr 1955 die 
Beamtenmatura ab. 

Es folgten Tätigkeiten als Mitglied der Landesleitung und später als 
Obmann der Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten 
der Steiermark.

In den Jahren 1970 bis 1974 war Alois Recht Mitglied des Steiermär-
kischen Landtages, von 1979 bis 1988 war er als Abgeordneter zum 
Nationalrat tätig.

Ein wichtiger Inhalt im Wirken von Alois Reicht war zeitlebens der 
Mieterschutz. So war Alois Reicht von 1984 bis 1997 Obmann der 
Mietervereinigung Graz/Steiermark und von 1989 bis 1997 Präsi-
dent der Mietervereinigung Österreichs. Bis zu seinem Ableben 
war Alois Reicht Ehrenvorsitzender der Mietervereinigung Steier-
mark. Im Jahr 2016 wurde Alois Reicht die Robert-Danneberg Pla-
kette, die höchste Auszeichnung der Mietervereinigung Österreichs 
verliehen.

Neben zahlreichen anderen Auszeichnungen wurde Alois Reicht im 
Jahr 1985 das Große Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die 
Republik Österreich und 1992 das Große Golde Ehrenzeichen des 
Landes Steiermark verliehen.

Die Mietervereinigung Österreichs verliert mit Alois Reicht einen 
langjährigen Kämpfer für die Rechte der Mieter. Wir werden dem 
Verstorbenen ein ehrendes Gedenken bewahren. 

Mietervereinigung
trauert um Alois Reicht

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von 
NRAbg. a.D. Alois Reicht, der am 4. November 
2022 im 95. Lebensjahr verstorben ist.
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Gegen die Krise: Der 
7-Punkte-Plan der IUT
Der Internationale Mieterbund IUT fordert angesichts der schwerwiegenden 
Folgen der Teuerung für Mieter in ganz Europa die Regierungen auf, endlich zu 
handeln. Die Mieterschützer haben dazu einen 7-Punkte-Plan erarbeitet – dessen 
zentrale Forderungen: eine Preisobergrenze für Energiekosten sowie einen Stopp 
der Miet-Indexierungen, Energieabschaltungen und Räumungen.

er IUT-Vorstand, dessen 
Mitglied die Mietervereini-
gung Österreichs ist, traf 

sich am 27. Oktober 2022 in Pa-
ris. Bei der Erörterung der Si-
tuation für Mieter in ihren je-
weiligen Ländern wurde deut-
lich, dass Mieter in ganz Europa 
mit schwerwiegenden Folgen 
der Lebenshaltungskostenkrise 
konfrontiert sind. 

Mieterhöhungen nach Inde-
xierung gekoppelt an In�ation 
und steigende Energiepreise 
machen die Situation für Haus-
halte mit niedrigem und mittle-
rem Einkommen unerträglich. 
Der Vorstand der IUT hat einen 
7-Punkte Plan erarbeitet und 

fordert die nationalen Regierun-
gen zum Handeln auf. 

1. Setzen Sie eine Preisober-
grenze für den Energiever-
brauch der Haushalte ein.

2. Keine Energieabschaltung
für Haushalte, die durch gestie-
gene Energiekosten finanziell 
überfordert sind.

3. Räumungsmoratorien für 
Mieter, die mit ihren Zahlungen 
in Verzug geraten sind.

4. Entwickeln Sie eine Politik 
der Mietstabilisierung und 

-kontrolle, um die Indexie-
rung der Mieten angesichts der 

D
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In�ation zu verhindern, die die 
Mieten in die Höhe treibt, und 
Mieterhöhungen zu begren-
zen, insbesondere im privaten 
Mietsektor.

5. Langfristiger Ausgleich von 
Energiekostensteigerungen 
durch den Staat für Haushalte 
mit niedrigem und mittlerem 
Einkommen (Klimawohngeld) 
durch nationale ö�entliche Mit-
tel, die durch Internationale 
Grüne Fonds und den EU-So-
zialen Klimafonds ergänzt wer-
den können.

6. Entwickeln Sie eine energeti-
sche Renovierungspolitik, die 
Mieter nicht negativ beein�usst 
und nicht zu »Räumungen« 
führt ( keine Zwangsräumungen 
durch Renovierung und Vertrei-
bung von Bewohnern).

7. Gewährleistung eines Höchst-
maßes an Beteiligung und De-
mokratie institutioneller Mieter 
auf Augenhöhe mit den Vermie-
tern und Wohnungsanbietern.

In Anerkennung der schlimmen 
Situation für Mieter in der Le-
benshaltungskostenkrise fordert 
die IUT die Regierungen auf, mit 
der Dringlichkeit zu handeln, 
die die Situation jetzt erfordert.

Mieterschützer aus Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Niederlande, Schweden, Schweiz, Tschechien und Österreich (Marisa Perchtold von der MVÖ im Bild rechts) in Paris.

International Union 
of Tenants IUT - 
Internationaler 

Mieterbund im Netz

www.iut.nu
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Bernhard Hartenthaler
ist Architekt und Ge-
richtssachverständiger für 
Hochbau und Architektur 
sowie Innenarchitektur. 
www.sv-hartenthaler.at

Klimaschutz im 
Alt- und Neubau
Klimakrise, Teuerung und explodierende Energiepreise stellen sowohl 
Mieter als auch Vermieter vor neue Herausforderungen. Was bringt 
eine Sanierung im Altbau und wie geht man richtig vor? Was lässt 
sich bei der Planung und Errichtung von Neubauten optimieren?

as Handlungspotenzial von 
Mietern beschränkt sich im 
wesentlichen auf ein ener-

giesparendes Nutzerverhalten. 
Das weit größere Handlungs-
potenzial liegt bei den Vermie-
tern. Diese können durch die 
thermische Sanierung der Ge-
bäudehülle und/oder den Um-
stieg auf effizientere und um-
weltfreundliche Energiesyste-
me einen wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten.

Heizwärmebedarf
Die meisten Neubauten in Ös-
terreich werden als Niedrigener-
giehäuser konzipiert und haben 
einen Heizwärmebedarf (HWB) 
von unter 25 kWh/m2a. In un-
gedämmten Altbauten liegt die-
ser Wert meist deutlich über 100 
kWh/m2a. Ungedämmte Alt-
bauten haben somit den mehr-
fachen Energiebedarf eines 
Neubaus und werden oft mit 
fossilen Brennstoffen mit ent-
sprechend hohen CO2-Emissio-
nen beheizt (Infos zum HWB sie-
he Kasten rechts).

�ermische Sanierung
Mit einer thermischen Sanie-
rung der Gebäudehülle kann 
oft ein großer Beitrag zur Ener-
gieeinsparung realisiert werden. 
Die Kosten dafür amortisieren 
sich meist in etwa 10-15 Jahren 

D – es werden diverse staatliche 
Förderungen angeboten.

Die Sanierung sollte die kom-
plette Außenhülle samt Fenster 
und Türen betre�en und sollte 
von einem Bauphysiker beglei-
tet werden, der die Energieein-
sparung berechnen und einen 
neuen Energieausweis erstellen 
kann. 

Vorsicht, Kondensat!
Wichtig ist, dass ein Fenster-
tausch mit der Dämmung der 
Gebäudehülle einhergehen soll-
te. Ein Fenstertausch auf mo-
derne, dichte Fenster kann zu 
einer Erhöhung der Luftfeuch-
tigkeit im Gebäudeinneren füh-
ren, sofern nicht konsequent 
stoßgelüftet oder eine kontrol-
lierte Wohnraumlüftung mit 
Befeuchtung eingebaut wird. 
Steigt die Luftfeuchte im Raum, 
steigt auch die Taupunkttempe-
ratur (das ist jene Temperatur, 
bei der die in der Luft gebun-
dene Feuchtigkeit wieder �üs-
sig wird und als Kondensat aus-
tritt). Die Taupunkttemperatur 
liegt bei 21°C und 50% relativer 
Luftfeuchte bei rund 10°C. Bei 
gleicher Temperatur und einer 
relativen Luftfeuchte von 60% 
liegt die Taupunkttemperatur 
bei rund 13°C. Bei einer Außen-
wandtemperatur von 12°C kann 

es durch die erhöhte Luftfeuchte 
dort zu Kondensatbildung kom-
men – was zu Schimmel führen 
kann.

Innendämmung
Ist eine Dämmung der Außen-
hülle nicht möglich (zB. bei ge-
gliederten Fassaden oder Denk-
malschutz-Vorgaben), ist die 
Beiziehung eines Bauphysikers 
besonders wichtig. Für solche 
Fälle können Innendämmun-
gen zur Anwendung kommen. 
Diese sind jedoch kosteninten-
siver und technisch schwieriger 
umzusetzen. Ungedämmte Be-
reiche der Außenwand führen 
können bei Innendämmungen 
zu konzentrierten Kondensat-
bildungen in diesen »Lücken« 
führen. Insbesondere im Alt-
bau sind die Deckenanschlüsse 
an die Außenwand schwierig zu 
dämmen.

Sinnvolle Planung bei Neubau
Auch bei Neubauten – die von 
Haus aus schon gedämmt aus-
geführt werden – kann eine 
sinnvolle Planung den Ener-
gieverbrauch minimieren. 
Eine kompakte Gebäudehül-
le mit möglichst geringer Flä-
che der Außenhülle im Verhält-
nis zur Wohnnutzfläche mini-
miert Energieverluste und spart 
Heizkosten. Gleichzeitig können 
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solare Energieeinträge durch 
die entsprechende Ausrichtung 
des Hauses und große südsei-
tige Fenster�ächen maximiert 
werden und ebenfalls die Heiz-
kosten senken. 

Gebäudetypologie
Bei Neubauten spielt auch die 
Frage der Gebäudetypologie 
eine wesentliche Rolle. Einfami-
lienhäuser haben im Vergleich 
zu Geschosswohnbauten einen 
höheren Energie- und Ressour-
cenverbrauch. Dieses Thema 
wird in der Politik schon kon-
troversiell diskutiert. Eine ent-
sprechende Steuerung der zu 
errichtenden Gebäudetypolo-
gien könnte über die Flächen-
widmungspläne erfolgen.

CO2 am Bau
Bei Neubauten kann eine Re-
duktion der CO2-Emissionen 
aber auch durch die Auswahl 
der Bausto�e, Baustellenlogis-
tik (zB. Transportwege) erreicht 
werden. Meist gibt es diesbezüg-
lich verp�ichtende Vorgaben bei 
geförderten Bauvorhaben. Hier 
hätte der Gesetzgeber die Mög-
lichkeit, noch weitere diesbe-
zügliche Vorgaben zu machen. 
Positiv ist jedoch hervorzuhe-
ben, das in Österreich rund 80 
Prozent der mineralischen Bau-
stellenabfälle recycelt werden. 

An weiterführenden Systemen 
einer »Kreislaufwirtschaft« wird 
geforscht und gearbeitet.

Dekarbonisierung 
Einen weiteren Schritt plant 
die Bundesregierung mit dem 
Erneuerbare-Wärme-Gesetz 
(EWG), das die Dekarbonisie-
rung der Raumwärme bis zum 
Jahr 2040 vorsieht. Die Umstel-
lung von Gas- oder Ölheizungen 
auf erneuerbare Energieformen 
wie beispielsweise Wärmepum-
pen ist nicht trivial. Alte Heizsys-
teme funktionieren in der Regel 
mit hohen Vorlauftemperaturen 
und relativ kleinen Heiz�ächen. 
Wärmepumpen arbeiten am ef-
�zientesten bei niedrigen Vor-
lauftemperaturen und Flächen-
heizungen wie Fußboden- oder 
Wandheizungen. Neben den 
Umbaumaßnahmen ist auch die 
Möglichkeit der Verwendung 
der Energiequelle zu prüfen. 
Während in ländlichen Gebie-
ten die Aufstellung von Wärme-
pumpen und Photovoltaikan-
lagen technisch und rechtlich 
meist leicht zu realisieren ist, 
wird dies im dicht verbauten 
städtischen Gebiet schon we-
sentlich komplexer – abgesehen 
vom beschränkten Platzangebot 
ist das Thema der Lärmemis-
sionen von zB. Wärmepumpen 
wesentlich. 
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Thermische Sanierung  
kann einen großen 
Beitrag zur Einsparung 
von Energie leisten.

Der spezi�sche Heizwärme-
bedarf HWB (die eigentliche 
Energiekennzahl) ist der ge-
bräuchlichste Vergleichs-
wert, um die thermische 
Qualität der Gebäudehülle 
zu beschreiben. Diese Ener-
giekennzahl wird in kWh/
m².a angegeben (sprich: Ki-
lowattstunden pro Quadrat-
meter und Jahr). Sie sagt aus, 
wie viel Energie ein Gebäu-
de pro Quadratmeter Fläche 
im Jahr für die Raumwärme 
benötigen würde, wenn es 
am Referenzstandort stehen 
würde (also auf Basis eines 
Referenzklimas, nicht am 
tatsächlichen Standort). Da-
mit ist dieser Wert zum Ver-
gleich der thermischen Qua-
lität von Häusern sehr gut 
geeignet. 
Im Unterschied dazu be-
schreibt der standortbezoge-
ne spezifische Heizwärme-
bedarf  den am tatsächlichen 
Standort mit dem entspre-
chendem Referenzklima zu 
erwartenden Energiever-
brauch eines Gebäudes. 

i Was bedeutet 
der HWB?
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Herbergssuche: Samariter-
bund sucht Wohnungen für 
Geflüchtete aus der Ukraine
Es ist ein schwieriges Unterfangen. In Zeiten von multiplen Krisen ist die Suche 
nach Wohnraum für vertriebene Menschen sehr herausfordernd. Der Samariter-
bund Wien sucht Unterkünfte für Vertriebene und geht dabei auch neue Wege.

erzeit konzentriert sich 
die Wohnraumsuche auf 
zwei Stützpunkte: In der 

Holbeingasse, im zehnten Be-
zirk, hat der Samariterbund 
zehn Apartments angemietet. 
Die Wohneinheiten befinden 
sich alle in einem Pensionisten-
wohnheim, das vom Kuratorium 
Fortuna betreut wird. Die ein-
zelnen Apartments sind jeweils 
für eine Mutter plus Kind vorge-
sehen. Sie sind zudem mit Mini-
küchen ausgestattet und es gibt 
ein Sozialarbeitsbüro vor Ort, 
welches von Montag bis Freitag 
zwischen 9-15 Uhr geö� net ist. 
Das Projekt nennt sich »Gene-
rationenwohnen«. Neben Pen-
sionisten und Kleinstfamilien 
aus der Ukraine leben dort auch 
noch wohnungslose Menschen. 
Das Zusammenleben funktio-
niert gut.

Über Wien verteilt 
In der Schönbrunnerstraße 222 
be� ndet sich der zweite Stand-
punkt des Projekts. Von hier aus 
werden noch einmal 19 Woh-
nungen betreut und verwal-
tet. Diese sind über ganz Wien 
verteilt und wurden von Bau-
trägern wie etwa der Sozialbau 
AG direkt vom Samariterbund 
für die Vertriebenen angemie-
tet. Die Wohnungen sind unter-
schiedlich groß und der Samari-
terbund zahlt dafür Miete. Ins-
gesamt 69 Personen wohnen in 

D diesen Unterkünften. Auch die-
se Personen werden von einem 
Sozialarbeiter-Team betreut. 

Flüchtlingshilfe 
geht neue Wege
»Der Samariterbund Wien ist 
sehr an der Anmietung von 
Wohnraum interessiert. Seit 
dem Ukrainekrieg wird der Be-
reich der mobil betreuten Woh-
nungen stark ausgebaut. Es wird 
versucht, von den Großquartie-
ren wegzukommen und den 
Menschen die Wohnform an-
zubieten, die ihnen am meisten 
Privatsphäre und selbstständi-
ges Wohnen ermöglicht«, betont 
Oliver Löhlein, Geschäftsführer 

des Landesverband Wiens. Sta-
tionäre Einrichtungen braucht 
es aber nach wie vor, da es Per-
sonen gibt, die ein enges Betreu-
ungsnetz brauchen. Der Samari-
terbund hat seit diesem Jahr in 
der Flüchtlingshilfe mobil be-
treute Projekte. Wichtig dabei 
ist: Dass die Betreuung im Rah-
men einer mobilen Betreuung 
der Lebensrealität der Betro� en 
näherkommt, indem sie selbst-
ständig in Wohnungen leben 
können und mobil nach Bedarf 
betreut werden.

Dankbarkeit, Pro� t 
und Zweiklassen-System
Generell ist es durchaus schwer, 
günstigen und geeigneten 
Wohnraum für Geflüchtete 
zu bekommen. Zudem gibt es 
auch Anbieter, die diese Woh-
nungen nur für Ukrainerinnen 
zur Verfügung stellen wollen. 
»Das ist sehr traurig, entspricht 
aber auch den Informationen, 
die wir von anderen Karitativen 
Einrichtungen und NGOs ge-
meldet bekommen«, so Margret 
Faigle, Fachbereichsleiterin der 
Flüchtlingshilfe das Samariter-
bund Wiens. Zudem höre man 
auch immer wieder, dass Men-
schen mit dem Elend der Ge-
flüchteten Profit machen wol-
len. Leider sind auch Angebote 
für eine verschimmelte Woh-
nung zu horrenden Preisen kei-
ne Seltenheit.

Kontakt: 
Schönbrunner Straße 
222-228/Stiege 1/6. 

Stock, 1120 Wien 
Ö� nungszeiten:

 Mo-Fr 8.30-13.00 Uhr 
Mail: sozialberatung@

samariterwien.at 
Tel.: 01/89 145 51000

Samariterbund sucht Wohnraum für Ge� üchtete in Wien.
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Anlaufstellen und Behandlungs-
möglichkeiten. Denn in Europa 
erhält leider längst nicht jeder 
die psychologische Hilfe, die ge-
braucht wird. Langfristig brau-
chen die Menschen aber vor al-
lem soziale Sicherheit und poli-
tische Stabilität. Auch diese 
Gesundheitskrise kann Euro-
pa nur gemeinsam überstehen«, 
sagt Europaabgeordneter Han-
nes Heide. 

Generation Lockdown
verhindern
Das Europäische Parlament will 
einen EU-Aktionsplan zur psy-
chischen Gesundheit entwi-
ckeln, eine langfristige Strategie 
von der Forschung, über prä-
ventive Maßnahmen bis zur Ver-
fügbarkeit von Fachkräften auch 
zur Behandlung von Minderjäh-
rigen. Je früher depressive Kin-
der behandelt werden, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass sie 
sich erholen, aber Kinder blei-
ben radikal unterbehandelt. Es 
gibt zu wenige Kinderpsycho-
logen und Psychiater. Neben 
der Verbesserung der medizi-
nischen Betreuung hat für Hei-
de im weiteren Umgang mit der 
Pandemie die O�enhaltung der 
Schulen oberste Priorität. »Die 
Sozialkontakte und den Alltag 
der Kinder so normal wie mög-
lich zu halten ist unverzichtbar, 

limawandel, Infektions-
krankheiten, Krieg und die 
daraus resultierende wirt-

schaftliche Unsicherheit haben 
in Europa eine psychische Kri-
se immensen Ausmaßes aus-
gelöst. Psychologische Proble-
me und auch die Suizidraten 
sind deutlich gestiegen. Die ak-
tuelle, europaweite Umfrage 
von Eurofound (der Europäi-
schen Agentur zu Verbesserung 
der Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen) zeigt, das Depressions-
risiko ist im Vergleich zum März 
2021 um mehr als vier Prozent 
gestiegen. Besonders die Fol-
gen der Pandemie setzen auch 
der psychischen Gesundheit 
unserer Jugend zu. Der sozial-
demokratische Europaabgeord-
neter Hannes Heide präsentiert 
im Jugendbericht des Europäi-
schen Parlaments erschrecken-
de Zahlen: bei 64 % der jungen 
Europäer bestand während des 
Lockdowns die Gefahr einer De-
pression. Einsamkeit und Aus-
sichtslosigkeit in Hinblick auf 
Ausbildungs- und Zukunfts-
chancen setzen den Jugend-
lichen ebenso nachhaltig zu, 
wie der Anstieg häuslicher Ge-
walt. »Die psychische Notlage 
müssen wir ernst nehmen. Prä-
ventive Maßnahmen in Schu-
len und Betrieben, sind genau-
so wichtig wie der Ausbau von 

Mentale Gesundheit in 
Krisenzeiten schützen
Die Häu�gkeit mit der Europa von folgenschweren Krisen getro�en 
wird, hat zu einem dramatischen Anstieg psychischer Erkrankungen 
geführt, besonders bei Jugendlichen und Kindern. Europaabge-
ordneter Hannes Heide fordert Investitionen in das Gesundheits-
personal und die psychische Gesundheit.

Hannes Heide
ist Abgeordneter im 
Europäischen Parla-
ment.

K



• 2020 – Das Europäische 
Parlament erklärt die psy-

chische Gesundheit zum 
grundlegenden Menschen-
recht und fordert einen 
europaweiten Aktionsplan.

• 2021 – Abgeordnete 
fordern das Recht auf eine 
Auszeit außerhalb der 
Arbeitszeit.

• 2022 – »Healthier Together 
Initiative« mit Fokus auf 
mentale Gesundheit und 
neurologische Störungen 
wird ins Leben gerufen 
(auch Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, Diabetes und 
chronische Atemwegser-
krankungen sind inkludiert 

– die zusammen für 80 % der 
Erkrankungen in der EU und 
die Mehrheit der vorzeitigen 
Todesfälle verantwortlich 
sind).

i

29FAIR WOHNEN 4/22

um ihnen Stabilität und Sicher-
heit zu vermitteln«, ist Hannes 
Heide überzeugt. Auch abseits 
der Krise appelliert er für Än-
derungen in den Schulen. Die 
mentale Gesundheit soll durch 
mehr Schulpsychologen eben-
so an Bedeutung gewinnen, wie 
durch den Ausbau von Kunst, 
Kultur, Musik und Sport in den 
Lehrplänen. 

Belastungsprobe 
im Homeo�ce
Die Pandemie hat nicht nur den 
Alltag der Schüler auf den Kopf 
gestellt; auch viele Berufe wur-
den rasant ins digitale Zeitalter 
katapultiert. Der Arbeitsplatz zu 

Hause ist nicht nur durch CO-
VID-Schutzmaßnahmen für im-
mer mehr Beschäftigte zum All-
tag geworden. Während viele 
die Flexibilität und Freiheit des 
Homeo�ce schätzen, ist für an-
dere das Verschwimmen der 
Grenzen zwischen Arbeits- und 
Privatleben eine große psychi-
sche Belastung. Der Druck stän-
diger Erreichbarkeit auch in Zu-
sammenhang mit technologie-
gestützter Überwachung des 
Arbeitgebers und weniger so-
ziale Kontakte führen bei den 
Beschäftigten im Homeoffi-
ce häu�g zu Stress. Frauen ha-
ben während der Schulschlie-
ßungen besonders unter der 
enormen Doppelbelastung von 
Arbeit und Betreuungsaufgaben 
gelitten und häu�g weit über die 
Bürozeiten hinaus versucht das 
Arbeitspensum zu scha�en.

Prävention am Arbeitsplatz
»Ich setze mich für eine Regulie-
rung der Höchstarbeitszeit auch 
im Homeo�ce ein. Die Unter-
nehmen sollten außerdem zu 
Investitionen in Präventivmaß-
nahmen für die psychische Ge-
sundheit und zur Einhaltung 
von Mindeststandards bei der 
Ausstattung der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen verpflichtet 
werden«, sagt Europaabgeord-
neter Heide. »Tatsächlich sind 
in den aktuellen EU-Richtlinien 
zum Arbeitsrecht psychische 
Probleme eine Grauzone und 
viele Europäer haben keinen 
Zugang zu ö�entlichen Diens-
ten für �erapiemöglichkeiten.

Zuwachs bei Depressionen 
und Angstzuständen
Bereits vor Corona hatte je-
der vierte Beschäftigte in Euro-
pa das Gefühl, dass sich die 
Arbeit negativ auf die Gesund-
heit auswirkt. Coronabeding-
tes Homeo�ce hat die psychi-
sche Gesundheit zusätzlich be-
lastet, das gaben Zweidrittel der 
Befragten in der Eurofound-Stu-
die an. Die Folge ist ein Anstieg 
bei Burn-outs, Angstzuständen 
und Depressionen. Präventiv-
arbeit zahlt sich für Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber aus, denn 

ein Anstieg psychischer Erkran-
kungen hat auch sozioökono-
mische Auswirkungen. Weltweit 
gehen jedes Jahr rund 12 Mil-
liarden Arbeitstage aufgrund 
von Depressionen und Angst-
zuständen verloren. In Euro-
pa schätzt die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung, dass 
die wirtschaftlichen Kosten psy-
chischer Erkrankungen 4 % des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
überschreiten werden. 
»Modernes Arbeitsrecht muss 
der psychischen Gesundheit 
endlich denselben Stellenwert 
einräumen wie der körperlichen 
Sicherheit am Arbeitsplatz«, ap-
pelliert Heide. Die Mehrheit der 
Abgeordneten im Europäischen 
Parlament stimmte für Schutz-
maßnahmen zur psychischen 
Gesundheit. Auch die Einrich-
tung eines EU-Notruftelefons für 
psychische Probleme ist im Ge-
spräch. Zudem fordert eine Pe-
tition die Europäische Kommis-
sion auf in naher Zukunft das 
»Europäische Jahr« unter das 
Motto der psychischen Gesund-
heit zu stellen.
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FAIR WOHNEN FALLINTERN

Schauplatz MVÖ
Experten aus dem Team der Mietervereinigung 
Österreichs stehen Hilfesuchenden in Rechtsfragen 
zur Seite und berichten über Aktuelles.
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Starke Medien-
präsenz der MVÖ 

Wien

Keine Woche vergeht ohne 
Interviews der MVÖ; im Oktober 
und November waren es haupt-
sächlich die steigenden Wohn-
kosten und dagegen mögliche 
Maßnahmen, zu denen MVÖ-
Präsident Georg Niedermühl-
bichler und Elke Hanel-Torsch, 
Vorsitzende der MVÖ Wien, be-
fragt wurden.
Im November präsentierte die 
MVÖ auf einer gemeinsamen 
Pressekonferenz mit der AK ihre 
Lösungsvorschläge.

Wien

Eine spannende Diskussion zu 
den aktuellsten und brennends-
ten Fragen zum �ema Wohnen 
und Teuerung fand Ende August 
am Siebenbrunnenplatz in Wien-
Margareten statt. Am Podium 
diskutierten Bezirksvorsteherin 
Silvia Jankovic, GPA-Vorsitzende 
Barbara Teiber und MVÖ-Vorsit-
zende Elke Hanel-Torsch.

Diskussion und 
Info über Teuerun-
gen und Wohnen

Georg Niedermühlbichler im Interview mit ServusTV.

Erneut ein ServusTV-Nachrichtenteam zu Gast bei Georg Niedermühlbichler in der MVÖ-Zentrale.

Elke Hanel-Torsch bei der Aufzeichnung eines ORF-Beitrags in der MVÖ-Zentrale. 
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Steiermark

Die derzeitigen Diskussionen 
rund um die Teuerungen beim 
Wohnen gehen auch an der 
Landesorganisation Steiermark 
nicht spurlos vorüber. Anfragen 
weshalb die Miete bereits zum 
dritten Mal in einem Jahr steigt 
sind an der Tagesordnung. Die-
se �ematik ging auch an den 
steirischen Medien nicht vorbei 
und so war die Mietervereini-
gung Steiermark in den letzten 
Wochen medial kontinuierlich 
gefragt. Zahlreiche Interviews in 
Radio, Zeitungen und eine Live 
Schaltung in die ORF2-Sendung 
»Guten Morgen Österreich« wa-
ren die Folge.

Teuerungen 
beim Wohnen sind 
täglich Thema

In Innsbruck: Elke Hanel-Torsch, Marisa Herzog-Perchtold, Georg Niedermühlbichler, Nicole Hager-Wildenrotter, Helmut Buchacher, 
Kristina Mader, Andreas Bernögger, Christian Lechner, Monika Jurisic (v.l.n.r.)

Christian Lechner, Landesvorsitzender der MV Steiermark, im ORF-Gespräch.

Wien

Rund um das Cafe Mobil boten Ex-
perten der Mietervereinigung »Be-
ratung to go« an. MVÖ-Jurist Oliver 
Ruetz versorgte Ratsuchende im 
Oktober in Wien-Landstraße mit 
Tipps und Tricks zum �ema Woh-
nen und Mieten. 

MVÖ mit Rechts-
beratung to go 

Wieden: MVÖ-
Beratung im Park

Wien

Rechtsberatung der MVÖ gab 
es im September auch im Rah-
men der »Wiedner Gespräche».

Bundesländer-
Tagung Innsbruck

Tirol

Bei einem Tre�en in Innsbruck 
wurde die organisatorischen 
Weichen der Mietervereinigun-
gen in den Bundesländern für 
das nächste Jahr gestellt.  
Themen waren u.a. die noch-
mals verbesserte Zusammen-
arbeit, die Nutzung von Syn-
ergien  und eine engere Abstim-
mung der Leistungskataloge 
und Angebote.

MVÖ-Jurist Oliver Ruetz bei der Beratung rund um das Cafemobil in der Landstraße.

Wien

Otto Leithner, Vorstandsmitglied 
der Mietervereinigung Wien und 
Vorsitzender der Bezirksorganisa-
tion 13, erhielt im September von 
Bürgermeister Michael Ludwig 
eine Auszeichnung für besondere 
Leistungen für die Mietervereini-
gung . Wir gratulieren!

Große 
Auszeichnung

Auszeichnung: Elke 
Hanel-Torsch, Bgm. 
Michael Ludwig, Otto 
Leithner, GR Gerhard 
Schmid (v.l.n.r.)

MVÖ-Juristin Simona 
Böhm (links) mit 
Wiedens Bezirksvor-
steherin Lea Halbwidl.
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Servicestellen 
in Österreich
Wien
Zentrale Servicestelle 
1010 Wien, Reichsratsstraße 15 
Tel: 050 195-3000 Fax: 050 195-93000 
Mail: zentrale@mietervereinigung.at 
Montag und Mittwoch 8.30 bis 19.00 Uhr 
Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 
17.00 Uhr, Freitag von 8.30 bis 14.00 Uhr 
Terminvereinbarung ist notwendig 

1020 Leopoldstadt / 1200 Brigittenau 
Praterstern 1, 1. Stock
Telefon: 01/2142310-24
Mail: leopoldstadt@mietervereinigung.at
Sprechstunden: Dienstag 16.00-17.00 Uhr,
Mittwoch 13.30-15.00 Uhr

1040 Wieden,1050 Margareten und 
1060 Mariahilf 
Spengergasse 30–32, 1050 Wien 
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung

1090 Alsergrund
Salzergasse 22
Tel: 01/53427-1090
Mail: alsergrund@mietervereinigung.at
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung

1100 Favoriten 
Jagdgasse 1B/1. Stock
Telefon: 0664/4365156 von Mo-Fr von 
09.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Fax: 01/603 68 12 
Mail: favoriten@mietervereinigung.at
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung

1110 Simmering 
Alt Simmeringer Weinschenke Fam. Pfeif-
fer, Kaiser-Ebersdorfer-Straße 42, 
1110 Wien - Telefon: 01/749 05 41 
Mail: simmering@mietervereinigung.at
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung

1120 Meidling 
Ruckergasse 40
Mail: zentrale@mietervereinigung.at 
Terminvereinbarung ist notwendig 

1130 Hietzing 
Wolkersbergenstraße 170
Tel: 0664/3615135 
Mail: hietzing@mietervereinigung.at 

1140 Penzing 
Linzer Straße 297 
Tel: 050 195-3000 
Mail: zentrale@mietervereinigung.at 
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung

1150 Rudolfsheim-Fünfhaus 
Mareschplatz 5
Tel: 0676/6017756 
Mail: rudolfsheim-fuenfhaus@
mietervereinigung.at 
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung

1160 Ottakring 
Schuhmeierplatz 17–18
Tel: 01/493 16 88 
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung

1170 Hernals 
SPÖ-Obmannzimmer, Kalvarienbergg. 28A 
Tel: 050 195-2002, Fax: 050 195-92002 
Mail: hernals@mietervereinigung.at 
Nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung.

1180 Währing/1190 Döbling 
Billrothstr. 34
Tel: 01/3684279-17, Mail: waehring-
doebling@mietervereinigung.at 
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung

1210 Floridsdorf 
Reichsratsstraße 15
Tel: 050 195-3000, Fax: 050 195-93000
Mail: zentrale@mietervereinigung.at 
Terminvereinbarung ist notwendig 

1220 Donaustadt 
Donaufelder Str. 259, Tel: 01/203 76 94
Mail: donaustadt@mietervereinigung.at 
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung

1230 Liesing 
HdB Liesing, Liesinger Platz 3, 2. Stock 
Tel: 0660/463 90 27 
Mail: liesing@mietervereinigung.at 
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung

Niederösterreich
Landessekretariat NÖ 
3100 St. Pölten
Niederösterreichring 1 A Tel: 02742/225 
53 33, Fax: 02742/225 53 35 Mail: 
niederoesterreich@mietervereinigung.at 
Telefonisch erreichbar von Montag bis 
Donnerstag von 8.30 bis 13.00 Uhr sowie 
Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr.
Sprechstunden nur nach vorheriger tele-
fonischer Vereinbarung

Termine in den Außenstellen nur nach 
vorheriger telefonischer Terminvereinba-
rung unter 02742/225 53 33 
1010 Wien, Reichsratsstraße 15 
2340 Mödling, Hauptstraße 42a 
2700 Wr. Neustadt, Wienerstraße 42 
3300 Amstetten, Rathausstraße 1 
3502 Krems/Lerchenfeld, Hofrat-Erben-Str. 1 

Burgenland 
Die Beratungen �nden in den Außenstel-
len Wiener Neustadt und Mödling sowie 
in der Zentrale der MVÖ statt. 
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Steiermark 
LANDESGESCHÄFTSSTELLE 
GRAZ
8020 Graz , Feuerbachgasse 1 
Ö�nungszeiten: Montag bis 
Freitag von 8 bis 12 Uhr 
Tel: 050195-4300, 
Fax: 050195-94300
Mail: steiermark@mietervereinigung.at 
Homepage: www.mietervereinigung.at                                                                                                
Rat und Hilfe in allen Wohnrechtsfragen! 

REGION WEST 
8940 Liezen
AK Ausseerstraße 42, Terminvereinba-
rung unter Tel: 05-7799-4000 notwendig;
Tel.: 050195-4300 
Sprechstunden: 10.00–12.00 Uhr
Termine: 19. Dezember; Termine 2023: 
16. Jänner, 20. Februar, 20. März

8793 Trofaiach
Stadtgemeindeamt, Luchinettigasse 9
Besprechungszimmer 1. Stock
Tel: 050195-4300 
Sprechstunden: 9.00–10.30 Uhr 
Termine: 20. Dezember; Termine 2023: 
17. Jänner, 14. Februar, 21. März

8790 Eisenerz
Sprechstunden nach telefonischer Verein-
barung mit Frau Kornelia Hammer unter 
0676/6882863

8700 Leoben 
SPÖ Regionalbüro, Hauptplatz 9/1
Tel: 050195-4300 
Sprechstunden: 14.00–15.00 Uhr 
Termine: 20. Dezember, Termine 2023: 
17. Jänner, 14. Februar, 21. März

REGION SÜD-WEST 
8430 Leibnitz 
Karl-Morre-Straße 8 (Servicebüro der SPÖ)
Tel: 050195-4300 
Sprechstunden: 9.30-11.30 Uhr 
Termine: 13. Dezember; Termine 2023: 
10. Jänner, 14. Februar, 14. März

8530 Deutschlandsberg
Rathausgasse 3 (Arbeiterkammer)
Tel: 050195-4300 
Sprechstunden: 9.00–11.00 Uhr 
Termine: 15. Dezember; Termine 2023: 
12. Jänner, 9. Februar, 9. März

8580 Kö�ach 
Feldgasse 24
Sprechstunden: 14.00–15.30 Uhr 
Termine: 15. Dezember, Termine 2023: 
19. Jänner, 16. Februar, 16. März und 
nach telefonischer Vereinbarung unter 
0676/6062434

REGION MURTAL 
8740 Zeltweg 
ÖGB / AK Gebäude, Hauptstraße 82
Tel: 050195-4300
Sprechstunden: 11.30–13.00 Uhr
Termine: 20. Dezember, Termine 2023: 
17. Jänner, 14. Februar, 21. März

REGION OST 
8160 Weiz 
Stadtservice Weiz
Rathausgasse 3, (EG Kunsthaus)
Tel: 050195-4300 
Sprechstunden: 9.00–10.30 Uhr
Termine: 19 Dezember; Termine 2023: 
23. Jänner, 27. Februar, 27. März

8280 Fürstenfeld 
Rathaus Fürstenfeld – Besprechungszim-
mer Augustinerplatz 1
Tel.: 050195-4300 
Sprechstunden: 11.30–12.30 Uhr 
Termine 2023: 23. Jänner, 27. März

8330 Feldbach 
Ringstraße 5, Arbeiterkammer 1. Stock
Tel: 050195-4300
Sprechstunden: 14.00–15.00 Uhr 
Termine 2023: 23. Jänner, 27. März

REGION NORD 
8600 Bruck an der Mur 
ÖGB/AK Gebäude, Schillerstraße 22
Tel: 050195-4300
Sprechstunden: 9.15 bis 10.45 Uhr
Termine: 6. Dezember; Termine 2023: 
3. Jänner, 7. Februar, 7. März

STUDENTEN: 
Sprechstunden an der 
Österreichischen Hochschülerschaft 
8010 Graz, Schubertstraße 6, 1. Stock 
Tel: 050195-4300 
Sprechstunden: 14.00–15.00 Uhr 
Termine: 14. Dezember; Termine 2023: 
11. Jänner, 8. Februar, 8. März

Salzburg 
5020 Salzburg, Wartelsteinstraße 1 
Persönliche Beratungen: 22. Dezember, 
19. Jänner 2023, 23. Februar 2023  – je-
weils 10.00–13.00 Uhr , Anmeldung nicht 
erforderlich! 
Mail: salzburg@mietervereinigung.at 
Tel: 050195-2003 , Fax: 050195-9 2003 
Bürozeiten: Mo 9.30–12.30 Uhr, Do 14.00–
17.00 Uhr

Kärnten 
Derzeit nur telefonische Beratung bzw. 
Schriftverkehr. Tel: 050 195-2003, 
Fax: 050 195-92003 
Mail: kaernten@mietervereinigung.at

Oberösterreich 
Landessekretariat 
4020 Linz, Noßbergerstraße 11 
Tel: 0732/77 32 29, Fax: 0732/79 44 61 
Mail: oberoesterreich@mietervereinigung.at 
Ö�nungszeiten: Mo-Fr 8.30-12.00 Uhr, Mo 
und Mi auch 14.00-16.30 Uhr, Terminver-
einbarung ist notwendig. Für fremdspra-
chige Ratsuchende stehen 14-tägig jeweils 
am Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr 
beim Verein »Migrare - Zentrum für Mig-
rantInnen OÖ«, Bulgariplatz 12, 4. und 
5. Stock , 4020 Linz, Tel: 0732/667363 ein 
Dolmetsch sowie ein/e JuristIn der Mie-
tervereinigung zur Verfügung.  

4320 Perg
Herrenstraße 20/9,  Tel: 05/7726-2500 
Ö�nungszeiten: Sprechtage nach Bedarf 
und telefonischer Vereinbarung 

4400 Steyr 
Leopold-Werndl-Straße 10/1. Stock 
Tel: 05/7726–1200, Ö�nungszeiten: 14- tä-
gig jeweils am Do von 16.30 bis 18.00 Uhr

4560 Kirchdorf an der Krems
Hauptplatz 7, Tel: 07582/620 56
Ö�nungszeiten: Sprechtage nach Bedarf 
und telefonischer Vereinbarung 

4600 Wels 
Kaiser-Josef-Platz 23-25
Telefon: 05/7726-4611
Ö�nungszeiten: Di 8.00 bis 12.00 Uhr 

4810 Gmunden
Herakhstraße 15 B (Arbeiterkammer) 
Ö�nungszeiten: jeden 2. Montag des 
Monats von 14.00 bis 16.00 Uhr

4840 Vöcklabruck
Parkstraße 27, Tel: 05/7726 1400 
Ö�nungszeiten: jeden 1. Di im Monat 9.00 
bis 11.00 Uhr, telefonische Voranmeldung

Tirol
Landessekretariat 
6020 Innsbruck, Adamgasse 9 
Tel: 0512/58 24 31, Fax: 0512/58 24 31-14 
E-Mail: tirol@mietervereinigung.at 
Ö�nungszeiten: Mo-Fr 10.00–12.00 Uhr 
und Di 17.00–19.00 Uhr, um tel. Termin-
vereinbarung wird gebeten.

Vorarlberg
Landessekretariat 
6900 Bregenz 
Tel: 05574/582 36 20, Fax: 050 195-94550 
Mail: vorarlberg@mietervereinigung.at 
Montag bis Donnerstag 9.00–11.00 Uhr
(nur mit telefonischer Voranmeldung)
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FRAGEFRAGE FRAGE
Ist es zulässig fast jeden Tag Wäsche 
auf dem Balkon aufhängen?

Laut Rechtsprechung gehört zur ge-
wöhnlichen Nutzung einer Woh-
nung auch das Aufhängen von Wä-
sche zum Trocknen. Das Trocknen 
von Wäsche auf einem Balkon ist 
genehmigungsfrei.

Gibt es eine Möglichkeit, die Makler-
provision teils rückerstattet zu bekom-
men? Wir hatten eine Wohnung auf 5 
Jahre befristet gemietet, die jetzt nach 
2 Jahren wegen Eigenbedarfs gekün-
digt wurde. Da sich die Maklerprovi-
sion nun natürlich nicht auf 5 Jahre 
aufteilt (zumindest gedanklich), son-
dern jetzt schon bald wieder für eine 
neue Mietwohnung ansteht, ist das na-
türlich ein großer Nachteil für Mieter. 

Einen Anspruch auf Reduktion der 
Maklerprovision haben Sie nur dann 
rückwirkend, wenn Sie eine zu hohe 
Miete bezahlt haben und von dieser 
(zu hohen) Miete sich das Maklerho-
norar berechnet hat. Im Vollanwen-
dungsbereich des Mietrechtsgesetzes 
kann eine unberechtigterweise be-
zahlte bzw. zu hohe Provision binnen 
10 Jahren zurückgefordert werden. Die 
Mietervereinigung tritt seit langem da-
für ein, die Maklerprovision für Mieter 
abzuscha� en. 

Sie haben konkrete Fragen rund ums Wohnen? 
Die Wohnrechts-Experten der Mietervereinigung 
Österreichs geben gerne Auskünfte.

Wie ist das eigentlich?
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ANTWORT

In meinem Mietvertrag steht: »Der 
Mieter ist berechtigt, das Mietverhält-
nis unter Einhaltung einer einmona-
tigen Kundigungsfrist schriftlich zu 
kundigen.« Kann ich am 15.12. eine 
Kündigung schreiben, dass ich Mitte 
Jänner ausziehe? 

Der Kündigungstermin ist, wenn im 
Mietvertrag nichts anderes vereinbart 
ist, der Monatsletzte – also der 31. Jän-
ner (fristgerechte Kündigung bis spä-
testens 31.Dezember). Als Mieterin 
sollten sie darauf achten, dass Ihre 
Kündigung rechtzeitig beim Vermie-
ter einlangt – aus Gründen der Beweis-
barkeit sollten Sie per eingeschriebe-
nem Brief kündigen.

ANTWORT



BLICK IN DIE GESCHICHTE – AUS DEM MVÖ-MAGAZIN 1979



Rat und Hilfe. Seit 1911.

Die ExpertInnen der Mietervereinigung beraten und helfen 
MieterInnen und WohnungseigentümerInnen in allen Wohn-
rechtsfragen! Als Mitglied der Mietervereinigung gehst Du 
beim Wohnen immer auf Nummer sicher.

www.mietervereinigung.at

Fair Wohnen? 
Kannst Du auch.




